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ZUSAMMENFASSUNG

Die Ereignisse bezüglich einer Reform der Notfallversorgung

überschlagen sich, und ein klares Konzept ist noch nicht er-

kennbar, wenngleich überfällig. Kliniken und Praxen erleben

im Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO) einen

deutlichen Zuwachs entsprechender Patienten, die Gründe

sind mannigfaltig: von dem Bedürfnis Betroffener einer sofor-

tigen Abklärung bestimmter Symptome bis hin zu veränder-

ten Notdienststrukturen. Verschärft hat sich die Situation

durch das jüngste Urteil zur Sozialversicherungspflicht der

Poolärzte mit einer „Notbremse“ im ärztlichen Bereitschafts-

dienst bspw. der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-

Württemberg. Zu allem Überfluss wurde die vom Gemeinsa-

men Bundesausschuss erstellte Erstfassung der Richtlinie zur

Ersteinschätzung des Versorgungsbedarfs in der Notfallver-

sorgung (Ersteinschätzungsrichtlinie) durch das Bundesminis-

terium für Gesundheit beanstandet und liegt aktuell auf Eis. Es

ist allen Akteuren klar, dass in jedem Fall eine grundlegende

Reform zur Filterung und Steuerung der Patientenströme not-

wendig wird. Die Vorschläge reichen von einer Aufklärung der

Bürger zur Erlangung einer basalen Gesundheitskompetenz

über die Wiedereinführung der Notfallgebühr bis hin zu den

wahrscheinlichen Szenarien einer zentralen Notfallnummer,

eines gemeinsamen Tresens (i. e. vertragsärztliche Notfallpra-

xis und entsprechende Klinik-Notfallambulanzen in unmittel-

barer räumlicher Nähe) und einer Triage durch geschultes

Personal mit Vergabeoptionen in die geeigneten Versor-

gungsbereiche. Die Regierungskommission für eine moderne

und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung hat mit Stel-

lungnahmen zur Reform der Notfall- und Akutversorgung zu

den Bereichen „Rettungsdienst und Finanzierung“ und „Inte-

grierte Notfallzentren und Integrierte Leitstellen“ Empfehlun-

gen abgegeben. Hierzu sollen a.e. im Verlauf des Jahres, nach

Möglichkeit unter Beteiligung der Fachgesellschaften und

Berufsverbände, belastbare Grundlagen geschaffen sein,

auch verknüpft mit der Hoffnung, die dringend notwendige

Entlastung von medizinischem Personal in Klinik und Praxis

einzuleiten.

Das vorliegende Manuskript beschreibt die gesundheitspoliti-

sche Historie sowie aktuelle Probleme der Notfallversorgung,

wobei Lösungsvorschläge mit Bezug auf die HNO-ärztlichen

Besonderheiten in den Fokus genommen werden. Das vorlie-

gende Positionspapier ist verbunden mit einem Appell an

Selbstverwaltung und Politik, nunmehr zeitnah ein tragfähi-

ges Konzept für die Notfallversorgung in Kraft zu setzen, da

Finanzierung und Personalverfügbarkeit immer kritischer

werden und der ungeregelten Welle an Notfallpatienten eine

ordnende Hand gereicht werden muss.

ABSTRACT

Clinics and practices in the field of ear, nose and throat medicine

(ENT) are experiencing a significant increase in the number of

emergency patients, which has multiple reasons. There is broad

consent that a reform of emergency structures is necessary.

The government commission for modern and needs-based

hospital care has made recommendations with statements

on the reform of emergency and acute care in the areas of

Leitlinien und Empfehlungen
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“emergency services and financing” and “integrated emer-

gency centers and integrated control centers”. For this pur-

pose a reliable foundation will be created with participation

of specialist societies and professional associations, also

linked to the hope of initiating the urgently needed relief of

medical staff in clinics and practices.

The present manuscript describes the health policy history

and current problems in emergency care, focusing on pro-

posed solutions with reference to the special features of ENT

medicine. This position paper is linked to an appeal to self-ad-

ministration and politicians to quickly implement a sustain-

able concept for emergency care, as financing and staff avail-

ability are becoming increasingly critical and the unregulated

wave of emergency patients must be given a helping hand.

Einführung

Die Bundesgesundheitspolitik hat viele Reformnotwendigkeiten
identifiziert. Eine davon betrifft die Notfallversorgung, die tradi-
tionell in die Leistungsbereiche Rettungsdienst, vertragsärztliche
ambulante Notfallversorgung inkl. Versorgung durch Belegabtei-
lungen und die ambulante sowie stationäre Versorgung von Not-
fällen durch Krankenhäuser aufgeteilt ist.

Beginnend im Jahr 2018 sowie novelliert im Jahr 2020 veröf-
fentlichte der Gemeinsame Bundesausschuss Regeln zu einem ge-
stuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern [1]. Hier-
mit wird eine Struktur für die stationäre 24/7-Notfallversorgung
mit einer Basisnotfallversorgung (Stufe 1), einer erweiterten Not-
fallversorgung (Stufe 2) und einer umfassenden Notfallversor-
gung (Stufe 3) beschrieben. Die Stufung formulierte bereits in
der 2018er-Fassung eine organisatorisch unabhängige Leitungs-
struktur der Notaufnahme und orientierte sich in der Einteilung
an Art und Anzahl von Fachabteilungen, personeller Ausstattung,
Intensivkapazitäten, medizinisch-technischer Ausstattung und
Strukturen sowie Prozessen der Notfallaufnahme. Die Aufnahme
soll überwiegend in einer Zentralen Notaufnahme erfolgen, Pa-
tienten sollen innerhalb von 10 Minuten bezüglich ihrer Behand-
lungspriorität eingeschätzt werden und eine fachärztliche Präsenz
innerhalb von 30 Minuten gewährleistet sein. Die Aufnahme eines
intubierten Patienten auf eine Intensivstation soll dabei innerhalb
von höchstens 60 Minuten nach Krankenhausaufnahme erfolgen.
In Summe sind die geforderten Standards als hoch und neuartig
einzustufen. Zudem wird in einem Referentenentwurf die Einfüh-
rung von Leistungsgruppen direkt an eine vorhandene Notfall-
struktur erlösseitig gekoppelt. Eine Vorhaltung einer HNO-Fach-
abteilung ist in diesem System nicht obligat, gehört jedoch zu
einer benannten relevanten Notfalldisziplin. Die Deutsche Inter-
disziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)
und die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akut-
medizin (DGINA) empfahlen personelle Qualifikationen für die
vorgesehenen interdisziplinären Notfallzentren [2].

Unter dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn entstand
bis Januar 2020 ein Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform
der Notfallversorgung [3]. Dieser fokussierte wegen stark gestie-
gener Inanspruchnahme eher auf die präklinische Notfallversor-
gung durch Rettungsdienste, die vertragsärztliche Notfallversor-
gung und die Notfallambulanzen stationärer Einrichtungen. Für
eine bedarfsgerechte und ressourcenschonende Notfallversor-
gung werden eine qualitätsgesicherte Ersteinschätzung und ein
integrierender Ansatz von Rettungsdienst, ambulanter und statio-
näre Notfallversorgung als wichtig erachtet. Hierzu sollen ein Ge-

meinsames Notfallleitsystem (GNL) und Integrierte Notfallzentren
(INZ) etabliert werden. Unter anderen nahmen die Bundesärzte-
kammer [4], die Deutsche Krankenhausgesellschaft [5] und die
Kassenärztliche Bundesvereinigung [6] dazu ausführlich Stellung.
Die Deutsche Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-
Chirurgie positionierte sich auch dazu unter fachspezifischen
Aspekten [7]. Dieser Referentenentwurf wurde in den aufkom-
menden Problemen der Corona-Pandemie in der Legislaturperi-
ode nicht fortentwickelt.

Im Jahr 2022 befasste sich die Bertelsmann-Stiftung ebenfalls
mit dem Thema der Notfallversorgung in Deutschland, rief ein Ex-
pertenpanel zusammen, dessen Ergebnisse in einer Stellungnah-
me veröffentlicht wurden [8, 9].

Am 13.02.2023 gab die Regierungskommission für eine mo-
derne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung im Auftrag
des Bundesgesundheitsministeriums eine Stellungnahme zur Re-
form der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland – Integrier-
te Notfallzentren (INZ) und Integrierte Leitstellen (ILS) heraus, in
der Patientenzuweisungen auf Notfallstrukturen, Ersteinschät-
zungsverfahren, Fragen telemedizinischer Beratung sowie Inte-
grierte Notfallzentren für Erwachsene und Kinder detailliert vor-
geschlagen werden [10, 11]. Ergänzend wurde im September
2023 von der Regierungskommission auch die Frage der Einbin-
dung der Rettungsdienste bearbeitet und mitgeteilt [12].

Im Sommer 2023 veröffentlichte der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) eine Erstfassung der Richtlinie zur Ersteinschätzung
des Versorgungsbedarfs in der Notfallversorgung (Ersteinschät-
zungsrichtlinie). Das Ersteinschätzungsverfahren soll Dringlichkeit
und Zuweisung zu einer Versorgungsebene darstellen und durch
ein digitales Assistenzsystem (Ersteinschätzungsinstrument), wel-
ches validiert und als Medizinprodukt geführt wird, unterstützt
werden. Eine ärztliche Kompetenz muss nicht regelhaft direkt be-
schäftigt werden. Das Bundesministerium für Gesundheit erhob
im September Bedenken gegen die Ersteinschätzungsrichtlinie,
sodass diese bis dato nicht in Kraft getreten ist [13]. Beim Innova-
tionsfonds des G-BA wurde im Januar 2024 mitgeteilt, dass ein
webbasiertes Ersteinschätzungsinstrument erfolgreich erprobt
werden konnte [14]. Ein solches Ersteinschätzungsinstrument
soll in einem Projekt des Innovationsfonds in praxi mit Universi-
tätskliniken, Kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenkassen und
anderen als Konsortialpartner erprobt werden [15].

Im Herbst 2023 urteilte das Bundessozialgericht im Falle eines
Zahnarztes, dass bei Notdiensttätigkeit für eine Kassenzahnärztli-
che Vereinigung nicht automatisch eine selbstständige Tätigkeit
vorliege. Durch eine daraus möglicherweise folgende Sozialversi-
cherungspflicht entstand und besteht eine erhebliche Unruhe in
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diesen Personalstrukturen, sodass einige Kassenärztliche Vereini-
gungen (KVen) bereits organisatorische Konsequenzen gezogen
haben [16, 17].

Im Januar 2024 wurde vom Bundesgesundheitsministerium ein
Eckpunktepapier zur Reform der Notfallversorgung vorgelegt
[18]. Als Ziel wird eine verbesserte Patientensteuerung durch Aus-
bau und Stärkung der Terminservicestellen und deren Vernetzung
mit den Rettungsleitstellen, eine Stärkung der bundesweit ein-
heitlichen notdienstlichen Akutversorgung der KVen durch Kon-
kretisierung des Sicherstellungsauftrages und eine Einrichtung
von INZ und Integrierten Kinder-Notfallzentren (KINZ) als sektor-
übergreifende Behandlungsstrukturen vorgesehen [18]. Hierzu
wurde bereits von einigen Verbänden kritisch kommentiert [19].
So plädiert der Spitzenverband Fachärzte e. V. (SpiFa) in einem
Brief an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) für eine Lei-
tung von INZ durch die KV und nicht durch die Krankenhäuser, da
mitunter eine fachlich nicht gerechtfertigte Rekrutierung von Pa-
tienten für den stationären Sektor befürchtet wird. Gegen solche
Fehlanreize spricht wiederum eine Studie an 190 Patienten aus
Berlin, die darstellt, dass Notaufnahmen ökonomisch wenig er-
tragreich sind, längere Liegezeiten bedingen und die Versorgung
elektiv aufgenommener Patienten beeinträchtigen [20]. Weiter-
hin sieht der SpiFa die frühzeitige Besetzung von INZ durch Ver-
tragsärzte kritisch, da diese in der genuinen ambulanten Versor-
gung in Praxen nicht ausreichend zur Verfügung stehen könnten.
Zudem wird angeregt, den Leistungsanspruch der Patienten ein-
zuschränken und auf INZ zu beschränken, um Bypass-Phänomene
in andere Notfallstrukturen zu verhindern. Schließlich wird sich
dezidiert für eine KI-gestützte Patientensteuerung durch Stär-
kung der Terminservicestellen ausgesprochen.

Spezifika der Notfallversorgung in der HNO-
Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie

Krankheitsbilder des Fachgebietes der Hals-Nasen-Ohren (HNO)-
Heilkunde sind in der Notfallversorgung häufig (bspw. Otitis, Sinu-
sitis, Pharyngitis, Epistaxis) und z.T. lebensbedrohlich (Blutungen,
Luftnot) und müssen einer spezifischenTherapie durch fachkundi-
ges Personal zugeleitet werden [20, 21, 22, 23, 24]. Zu differen-
zieren sind verschiedene Dringlichkeitsstufen des Notfalls, bspw.
solche mit sofortiger Behandlungsnotwendigkeit (bspw. Luftnot,
starke Blutung) oder innerhalb von Stunden (u. a. entzündliche
Komplikationen) oder auch innerhalb weniger Tage (z. B. Tumor,
Hörstörung=Eilfall).

In den letzten Jahren ist eine stetige und zunehmende Inan-
spruchnahme von Notfallstrukturen auch im Fachbereich der
HNO-Heilkunde festzustellen. Insbesondere in den Klinik-Notfal-
lambulanzen ist es zu einer deutlichen Fallzahlsteigerung gekom-
men. Es besteht Konsens, dass ein relevanter Anteil der Patienten
nicht in einer Klinik-Notfallambulanz akut behandelt werden
muss, sondern entweder in KV-Notfallstrukturen versorgt werden
kann oder nach entsprechender Triage einenTermin in einer nach-
geordneten Versorgungsstruktur zur weiteren Abklärung erhält
[21, 23, 24, 25, 26, 27].

Ein drastischer Rückgang an Fallzahlen in den Notfallambulan-
zen der HNO-Heilkunde, aber auch anderer Fächer, erfolgte im

Zuge der Corona-Pandemie und der Lockdown-Maßnahmen. Die-
ser Rückgang hat sich jedoch nach der Pandemie wieder ausgegli-
chen [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35].

In der ambulanten Notfallversorgung wird aus Gründen der
vorzuhaltenden Ressourcen bisweilen die Frage gestellt, ob ein
HNO-ärztlicher Notfalldienst fachspezifisch notwendig ist oder
ob diese Aufgaben nicht durch Ärzte anderer Fachrichtungen erle-
digt werden könnten. Andererseits wird diese Frage für Notdiens-
te in der Pädiatrie und der Ophthalmologie kaum gestellt. Hierzu
muss bemerkt werden, dass die Notdiensttätigkeiten im HNO-Be-
reich mit Blutungen der oberen Schluck-Atemwege, massiven
Entzündungen im Luftweg und Rachen, der Traumatologie im Ge-
sichts- und Halsbereich, Halsabszessen und bedrohlichen Luftnot-
zuständen bei Schwellungen dramatisch und lebenswichtig sein
können. Andererseits ist die entsprechende studentische Ausbil-
dung in den Curricula (z. B. NKLM) immer weiter zuungunsten
HNO-fachlicher Wissens- und Kompetenzvermittlung reduziert
worden. Eine Handlungskompetenz für HNO-ärztliche Notfälle ist
höchst selten anzutreffen und wird unseres Wissens in Kursen der
Notfallmedizin eher marginal thematisiert. Der Effekt der Kompe-
tenzvermittlung wurde in einer Studie aus UK vermittelt [36], und
eine Einbindung der HNO-Heilkunde in Zusatzweiterbildungscur-
ricula erscheint definitiv sinnvoll.

Bei der Behandlung von Kindern in Notfallsituationen nehmen
Fremdkörper in Gehörgang, Nase, Hypopharynx, oberem Ösopha-
gus und den unteren Atemwegen einen wichtigen Raum ein, in
dem HNO-Ärzte oftmals wichtige Notfallkompetenzen nicht nur
im stationären Sektor, sondern auch in der ambulanten Versor-
gung stellen [25, 37, 38]. Eine sichere Entfernung von Ohrfremd-
körpern bei Kindern durch Nicht-HNO-Ärzte wird allein aus Irland
beschrieben [39]. Auch bedürfen kindliche Blutungsnotfälle einer
schnellen Klärung und Zuweisung in kompetente und spezialisier-
te Notfallstrukturen [40].

Aus Beobachtungen ist folgender Effekt bekannt: Wenn eine
HNO-ärztliche Beratung oder Einschätzung eines Notfalls rein
strukturell nicht erfolgen kann, kommt es häufig zu nicht sachge-
rechten Weiterleitungen eines Notfalls in Strukturen, die eine
schnelle und zielführende Lösung nicht ermöglichen [27, 41]. In
einer Publikation aus UK konnte plausibilisiert werden, dass es
sinnvoll und ressourcenschonend ist, früh HNO-Sachverstand im
Notfallgeschehen zu nutzen [42, 43]. Eine Kompetenz allein durch
Leitlinien oder Handlungsanweisungen zu ersetzen, ist fragwürdig
[44, 45]. Ein Training von HNO-Kompetenz für Pflegekräfte wurde
in UK als effektiv für das Notfallmanagement angesehen, proji-
ziert aber nicht auf deutsche Verhältnisse [46].

Bei notfallmäßigen Schwindelerkrankungen ist HNO-ärztliche
Kompetenz richtungsgebend, um die Differenzialdiagnose peri-
pheren und zentralen Schwindels mit Neurologen zu stellen [47,
48].

Aus den genannten Gründen ist die Vorhaltung einer HNO-
spezifischen Fachkompetenz für die allgemeine Notfallversorgung
essenziell, in bestimmten Fällen sogar lebensrettend, und lässt
sich durch unterschiedliche Maßnahmen realisieren.
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Problemstellungen und Lösungsgedanken

Nachfolgend werden einzelne Problemfelder beleuchtet und
mögliche Lösungsvorschläge aus Sicht der Wissenschaftlichen
Fachgesellschaft und des fachspezifischen Berufsverbandes vor-
gebracht.

Problem I

Teilweise werden bestimmte Krankheitssymptome von der Bevöl-
kerung inadäquat eingeschätzt, assoziiert mit dem Wunsch, diese
sofort abklären zu lassen [49].

Lösungsvorschlag

Eine Schulung der Bevölkerung zu mehr Gesundheitskompetenz
ist dringend erforderlich – nicht jedes Symptom bedingt eine so-
fortige Vorstellung in Klinik oder Praxis, eine bedingte Selbsthilfe
muss erwartet werden können. Frühe und niederschwellige Ge-
sundheitsaufklärung in der Schule und dem öffentlichen Raum
unter Berücksichtigung verschiedener Medien wie auch verschie-
dener Sprachen begleitet durch Politik und Fachgesellschaften.
Vor der Inanspruchnahme einer Notfallstruktur muss eine struktu-
rierte und verbindliche Ersteinschätzung des Falls mithilfe von
medizinischem Fachpersonal unter Zuhilfenahme von EDV-Syste-
men gestellt werden. Diese Einschätzung leitet den Patienten in
sachgerechte Strukturen.

Problem II

Die Reduktion oder gar Auflösung von HNO-spezifischen ambu-
lanten und stationären Notfallstrukturen könnte zu einer inadä-
quaten Patientenversorgung führen und ist auch der Bedeutung
des Fachs nicht zuträglich.

Lösungsvorschlag

Eine ambulante und stationäre Notfallstruktur für das Fach HNO
soll möglichst erhalten bzw. flächendeckend geschaffen werden.
Neben den vertrags- und belegärztlichen Versorgungsebenen
müssen, auch unter Berücksichtigung der stattfindenden Reform,
in den ambulanten und stationären Strukturen der Krankenhäuser
HNO-spezifische Notfallsysteme vorgehalten werden. Hierfür
müssen die Größe der zusammengefassten KV-Notfallbezirke
und die Dichte der Krankenhäuser auch für die Patienten und de-
ren Notfälle in der Erreichbarkeit realistisch bleiben. In großflächi-
ger Versorgung sollte telefonische oder telemedizinische HNO-
Beratung in Zusammenarbeit mit Zentren etabliert und finanziert
werden.

Problem III

Es ist zu wenig HNO-ärztliches Fachpersonal vorhanden, um in
Flächenbereichen mit geringer Einwohnerdichte einen HNO-Not-
dienst zu organisieren.

Lösungsvorschlag

Ambulante oder stationäre Notfallzentren in solchen Bereichen
(z. B. Level-In-Krankenhäuser) ohne HNO-Repräsentanz sollten an
eine telemedizinische HNO-Fachberatung eines größeren Kran-

kenhauses in der Region angebunden werden. Dieses Haus wäre
dann auch für die evtl. notwendige Weiterbehandlung auszuwäh-
len.

Problem IV

In Notfallambulanzen der Kliniken findet ein ungeregelter Zu-
strom von Patienten statt. Ein Teil dieser Patienten bedarf entwe-
der keiner unmittelbaren Notfallhilfe oder könnte auch ohne die
spezifischen Möglichkeiten eines Krankenhauses behandelt wer-
den [50].

Lösungsvorschlag

Die Erhebung einer Gebühr für eine Notfallbehandlung (Hürden-
bildung) hat in den 2000er-Jahren zu nur fraglicher Verhaltensän-
derung der Patienten geführt und wurde eingestellt. Sie stellte da-
mals einen erheblichen zusätzlichen bürokratischen Aufwand dar,
der weder von den Praxen noch von den Krankenhäusern im Sinne
von Bürokratieabbau erbracht werden sollte. Eine Wiederaufnah-
me einer solchen Regelung erscheint in einer einfachen Wieder-
einführung der damaligen Maßnahme wenig zielführend. Den-
noch erscheint in der Wahrnehmung verschiedener politischer
Parteien die Etablierung einer sozialverträglich gestalteten Selbst-
beteiligung bei gleichzeitig geringer Administration erstrebens-
wert. So gibt es Beispiele ausländischer Modelle (z. B. Schweiz,
Frankreich), bei denen relevante finanzielle Hürden (u. a. prozen-
tualer Selbstbehalt pro Jahr) bei der Wahrnehmung von ambulan-
ten und klinischen Notfallstrukturen eingeführt wurden und mit-
verantwortlich dafür sein dürften, dass eine im Vergleich zu
Deutschland deutlich reduzierte Arztkontaktfrequenz besteht.

Die Regierungskommission hat Empfehlungen zur Reformie-
rung der Notfallversorgung vorgelegt. Durch die Einrichtung von
Integrierten Leitstellen (ILS) mit Zusammenführung der bereits
genutzten Notfallnummern (112 und 116117) sowie einer telefo-
nischen/telemedizinischen Ersteinschätzung mittels softwarege-
stütztem Ersteinschätzungsinstrument könnte ein adäquater Fil-
ter eingebaut werden. Bei Programmierung der entsprechenden
Software muss HNO-Sachverstand einfließen, um Fehlsteuerun-
gen von Patienten zu vermeiden – hier liegt inzwischen eine
HNO-ärztliche Machbarkeitsstudie vor [51]. In Integrierten Not-
fallzentren (INZ) könnte eine zentrale Ersteinschätzungsstelle
etabliert werden, gemeinsam betrieben von Krankenhaus und
KV-Notdienstpraxis. Hierdurch könnte eine objektiv sachgerechte
Leitung der Patienten in 3 Gruppen erfolgen. Die Patienten wer-
den dem regulären vertragsärztlichen Regeldienst, der vertrags-
ärztlichen Notfallversorgung oder der Notfallversorgung durch
Krankenhäuser verbindlich zugeleitet. Dieser Ablauf einer Erstein-
schätzung wurde in einer Richtlinie des G-BA entworfen, wird
aber derzeit vom Bundesgesundheitsministerium nicht freigege-
ben.

Eine entsprechende Zuordnung muss nötigenfalls auch in einer
Notfalleinrichtung persönlich und für den Patienten verbindlich
erfolgen. Die Einordnung der Patienten in die 3 Gruppen erfolgt
durch nichtärztliches Personal anhand von validierten Algorith-
men, wobei ärztliche Beratung kurzfristig hinzugezogen werden
kann. Die Kooperation zwischen vertragsärztlichen Strukturen
und Krankenhausstrukturen in der Notfallversorgung muss digital
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sehr effizient vernetzt sein. So sind Doppelerfassungen, -untersu-
chungen und -einschätzungen im Notfall-Netzwerk transparent
und können vermieden werden. Eine ungewünschte mehrfache
Inanspruchnahme wird erkennbar und kann unterbunden werden.

Problem V

Die Überlastung der HNO-Klinik-Notfallambulanzen durch Fälle,
die nicht mit Mitteln des Krankenhauses ambulant oder stationär
behandelt werden müssen, führen dazu, dass Dienstärzte massiv
Kapazitäten für die eigentliche stationäre Notfallbetreuung vor-
handener Patienten verlieren. Hier ist es wichtig, für allfällige Not-
fälle personelle Kapazitäten kurzfristig bereitzuhalten. Mitunter
musste deshalb in der Vergangenheit die Dienstmannschaft per-
sonell verstärkt werden, was nicht durch eine ausreichende Ver-
gütung (Ambulanz- oder Notfallpauschale) gegenfinanziert ist.
Gesundheitsökonomisch ist es nicht sinnvoll, personell und/oder
apparativ überqualifizierte Notfallstrukturen für einfach zu behan-
delnde Patienten in Anspruch zu nehmen.

Lösungsvorschlag

Eine Zuweisung in eine HNO-Notfallambulanz einer Klinik erfolgt
nur, wenn ein Patient entweder telefonisch oder persönlich durch
zuständiges Fachpersonal (durch eine Leitstelle, durch eine KV-
Notfallpraxis, an einem „gemeinsamen Tresen“ s.o.) dafür qualifi-
ziert wird. Die Besatzung von Notdienst-Rettungsfahrzeugen
kann eigenständig oder nach telemedizinischer Konsultation (z. B.
mit einem HNO-Dienstarzt) vertragsärztliche oder am Kranken-
haus befindliche Notfallhilfen anfahren. Trotz Zugangsrestriktio-
nen müssen für identifizierbare echte Notfälle schnelle Wege der
Versorgung möglich sein. Ein Patient mit ärztlicher stationärer
Einweisung muss keine Ersteinschätzung für den Zugang durch-
laufen.

Problem VI

Nach ambulanten Operationen entstehen gelegentlich kritische
Notfallsituationen, die einer sofortigen Notfallversorgung bedür-
fen.

Lösungsvorschlag

Bei Durchführung ambulanter Operationen ist eine unmittelbare
(48h) Nachsorge in Form von Beratung und/oder Behandlung zu
gewährleisten. Die Notfallhilfe muss organisatorisch, örtlich und
zeitlich realistisch erreichbar sein, wie es auch im AOP-Vertrag
ausgeführt wird [52]. Die Patienten müssen die Notfallhilfe pro-
blemlos erreichen und finden können, die Notfallhilfe muss ent-
sprechend personell besetzt werden. Kommt der Patient geplant
oder ungeplant in eine neue ärztliche Betreuung, sollten dem
übernehmenden Arzt die Aktenunterlagen des Patienten (bspw.
aktueller Arztbrief und OP-Bericht) zur Verfügung stehen. Leitstel-
len müssen in solchen Fällen den Patienten primär an seinen am-
bulanten Operateur verweisen. In hochdringlichen Fällen werden
Leitstelle oder Notarzt natürlich den davon unabhängigen
schnellsten und zielführenden Rettungsweg betreiben. Kooperati-
onsverträge mit Dritten für die Notfallhilfe müssen im Sinne realer
Qualitätssicherung eine tätige Beteiligung des ambulanten Ope-

rateurs verbindlich beinhalten. Wird in einer Struktur eines Kran-
kenhauses in Funktion eines Honorararztes operiert, so ist eben-
falls eine Beteiligung des Operateurs an der 24/7-Versorgung der
Patienten wünschenswert.

Problem VII

Die Notfallbelastung hat insbesondere in den Kliniken deutlich zu-
genommen [53] und stellt u. a. eine Herausforderung für die
Dienstplanung dar. Eine aktuelles BSG-Urteil zu den „Pool-Ärzten“
hat die Situation weiter verschärft.

Lösungsvorschlag

Eine Steuerung von Notfallpatienten in Klinik und Praxis muss er-
folgen. Die KVen und ihre Vertragsärzte erfüllen zwar ihren ambu-
lanten Sicherstellungsauftrag, jedoch hat sich durch das Urteil des
BSG zum „Pool-Arzt“ die Situation deutlich verschlechtert, da vie-
le Vertragsärzte eine Notfalltätigkeit an andere Ärzte delegieren.
Einzelne KVen müssen aktuell ihre Notfallstrukturen reduzieren,
was wiederum zu einer Zunahme der Patientenströme in die Kli-
nik-Notfallambulanzen führen wird. Nicht davon betroffen sind
fachbezogene Notdienste, die allerdings nicht flächendeckend
vorhanden und innerhalb der Ärzteschaft auch unterschiedlich
geregelt sind. Die Politik wurde durch die Medientätigkeit der Ärz-
teverbände aktiviert, jedoch sind Lösungen nicht vor Vorlage der
Urteilsbegründung des Bundessozialgerichts (s. o.) zu erwarten.

Somit hilft nur ein suffizienter Filter (ILS, INZ) unter Integration
einer HNO-Fachkompetenz, damit die differenzialdiagnostische
Kompetenz und adäquate Zuleitung in die geeignete Versor-
gungsstufe nicht verloren gehen. In Abhängigkeit von der Fre-
quenz der Notfälle (und der Belastung der stationären Versor-
gung) kann es notwendig sein, dass eine (temporäre) Anpassung
der Dienstmodelle (Dienststufe bis hin zum Schichtdienst) erfor-
derlich ist.

Problem VIII

Es bedarf einer ausreichenden Anzahl anTerminen im ambulanten
und stationären Sektor für Notfallpatienten, wobei deren ausrei-
chende Finanzierung gesichert sein muss.

Lösungsvorschlag

In Abhängigkeit von statistisch zu erhebenden Erfahrungswerten
der jeweiligen Region wäre die Vorhaltung ausreichender Kapazi-
täten im ambulanten und stationären Sektor (z. B. Poliklinik) für
Not- und Eilfälle zielführend. Eine adäquate Vergütung muss diese
Maßnahme flankieren. Bedauerlicherweise wurde die Neupatien-
tenregelung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG)
zurückgenommen, sodass ein vertragsärztlicher Anreiz, Notfall-/
Neupatienten kurzfristig zu behandeln, weggefallen ist. Eine Wie-
deraufnahme dieser Maßnahme und somit deren Endbudgetie-
rung wären ein möglicher Lösungsansatz.

Problem IX

Durch Schaffung zentraler (Filter-)Strukturen in der Notfallversor-
gung könnte es zu einem Verlust der notwendigen differenzialdi-
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agnostischen Kompetenz und inadäquaten Behandlung der Pa-
tienten kommen.

Lösungsvorschlag

Die korrekte Einordung von HNO-Symptomen gelingt dem Triage-
Personal nur durch ein adäquates Ausbildungscurriculum, wel-
ches gemeinsam mit der Wissenschaftlichen Fachgesellschaft
und dem Berufsverband entwickelt werden müsste. Entsprechen-
de Kurse könnten u. a. durch die Deutschen Akademie für HNO-
Heilkunde oder durch entsprechende Akkreditierungsprozesse
angeboten werden. Auch bedarf es einer zwingenden Integration
der gängigen ambulant und stationär zu versorgenden HNO-Not-
fälle in die Zusatzweiterbildung „Notfallmedizin“ und wichtiger
„Klinische Akut- und Notfallmedizin“. Schließlich muss das Fach-
wissen der HNO-Fachärzte bei telemedizinischen Beratungen so-
wie den Vorstellungen im ambulanten und stationären Sektor
auch bei einer Restrukturierung der Notfallversorgung weiter vor-
gehalten werden. Allen Beteiligten ist jedoch bewusst, dass die
Maßnahmen der telemedizinischen Beratung die Qualität der di-
rekten Untersuchung nicht ersetzen werden und somit immer
eine Hilfslösung darstellen.

Fazit

Die überfällige Reform der Notfallstrukturen bedarf einer breiten
Abstimmung mit den relevanten Fachgesellschaften und Berufs-
verbänden und scheint auch innerhalb der HNO-Heilkunde in ei-
ner gezielten Filterung im Sinne der Ersteinschätzung und Triage
zu bestehen, wobei eine fachspezifische Kompetenz vorgehalten
werden muss. Eine solche kann bei den geplanten zentralen Not-
fallstrukturen (ILS/INZ) durch HNO-spezifische Weiterbildung des
triagierenden Fachpersonals bezüglich der Leitsymptome erlangt
werden, wie auch durch Vorhaltung telemedizinischer Beratungs-
optionen, ggf. unter Einfluss von fachspezifisch programmierter
KI. Diese können den direkten Kontakt mit einem HNO-Arzt nicht
ersetzen und stellen lediglich überbrückende Hilfsmittel dar.
Die Weitervermittlung an eine HNO-fachärztliche Vorstellung er-
folgt in Abhängigkeit der Dringlichkeit und des Schweregrads per
Termin oder sofort durch Integration der nächsten Versorgungs-
stufe. Der Notdienst der stationären Versorger bleibt schwerwie-
genden Krankheitsbildern vorbehalten, die einer sofortigen, mit-
unter operativen oder anderweitig interventionellen Behandlung
bedürfen.

Die Akzeptanz einer umfassenden Notfallreform wird nur gelin-
gen, wenn neben politischen Institutionen auch die relevanten
Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenvertretungen im
Vorfeld eingebunden und an deren Entwicklung beteiligt werden.

Die Wissenschaftliche Fachgesellschaft und der Berufsverband
der HNO-Heilkunde stehen für den notwendigen weiterführenden
Dialog mit der Gesundheitspolitik auch in dieser Hinsicht bereit.

Interessenkonflikt

Mitgliedschaften bei Fachgesellschaften DGHNO und Berufsverband bei
allen Autoren außer Thomas Dazmann (hier DGAI), Beraterhonorare/
Advisory Board ohne Zusammenhang mit der Arbeit.

Literatur

[1] G-BA. Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu einem ge-
stuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß §136c
Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V). 2020. https://
www.g-ba.de/downloads/62–492–2340/Not-Kra-R_2020–11–20_iK-
2020–11–01.pdf

[2] Dodt CP, Jansses U, Gries A. Empfehlungen der DGINA und DIVI zur Per-
sonalqualifikation und zur Struktur von Integrierten Notfallzentren
(18.07.2019). 2019. https://www.divi.de/pressemeldungen-nach-the
men/notfallversorgung-in-deutschland/empfehlungen-der-dgina-und-
divi-zur-personalqualifikation-und-zur-struktur-von-integrierten-notfall
zentren

[3] Bundesgesundheitsministerium. Referentenentwurf Januar 2020 eines
Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung. 2020. https://www.bundes
gesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Geset
ze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Re
form_der_Notfallversorgung.pdf

[4] Bundesärztekammer. Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Re-
ferentenentwurf eines Gesetzes des Bundesministeriums für Gesundheit
zur Reform der Notfallversorgung vom 08.01.2020. 2020. https://www.
bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/
pdf-Ordner/Stellungnahmen/Notfallversorgung_RefE_SN_BA
EK_07022020-final.pdf

[5] VLK. Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung. 2020.
Zugriff am 10.02.2020 unter https://www.dkgev.de/fileadmin/default/
Mediapool/1_DKG/1.3_Politik/Stellungnahmen/2020–02–10_DKG-Stel
lungnahme_Referentenentwurf_Gesetz_zur_Reform_der_Notfallversor
gung.pdf

[6] KBV. Entwurf eine Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung; Stellung-
nahme der KBV zum Referentenentwurf des BMG. 2020. https://www.
kbv.de/media/sp/KBV-Stellungnahme_Referentenentwurf_Notfallre
form.pdf

[7] Dietz AD. Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallver-
sorgung (Ver.8.1.20) des Bundesministeriums für Gesundheit; Stellung-
nahme der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-
Chirurgie e.V., Bonn. 2020. https://www.bundesgesundheitsministeri
um.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/
Stellungnahmen_WP19/Notfallversorgung/DGHNO-KHC_zu_Re
fEntw_Notfallversorgung_7–2-20.pdf

[8] Böcken JB. Eine umsetzbare Reform der Notfallversorgung. 2022.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/
did/eine-umsetzbare-reform-der-notfallversorgung-all

[9] Böcken JB. Neurordnung Notfallversorgung, Ergebnisse eines Experten-
Panels. 2022. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/
publikation/did/neuordnung-notfallversorgung-all

[10] Bschor TRfemubK. Reform der Notfall- und Akut- versorgung in
Deutschland Integrierte Notfallzentren und Integrierte Leitstellen. 2023.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/
3_Downloads/K/Krankenhausreform/Vierte_Stellungnahme_Regie
rungskommission_Notfall_ILS_und_INZ.pdf

[11] Kurz C. Reformierung der Notfallversorgung: Vorschläge zur Entlastung,
Politik. Dtsch Artzebl 2023; 120: A-323–B-279

[12] Bschor T. Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte
Krankenhausversorgung. Reform der Notfall- und Akutversorgung: Ret-
tungsdienst und Finanzierung. 2023. https://www.bundesgesundheits
ministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausre
form/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf

[13] G-BA. Beschlüsse zur Ersteinschätzungs-Richtlinie, Erstfassung. 2023.
https://www.g-ba.de/beschluesse/6078/

583Hoffmann TK et al. Stellungnahme der Wissenschaftlichen… Laryngo-Rhino-Otol 2024; 103: 578–585 | © 2024. Thieme. All rights reserved.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.

https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2340/Not-Kra-R_2020-11-20_iK-2020-11-01.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2340/Not-Kra-R_2020-11-20_iK-2020-11-01.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2340/Not-Kra-R_2020-11-20_iK-2020-11-01.pdf
https://www.divi.de/pressemeldungen-nach-themen/notfallversorgung-in-deutschland/empfehlungen-der-dgina-und-divi-zur-personalqualifikation-und-zur-struktur-von-integrierten-notfallzentren
https://www.divi.de/pressemeldungen-nach-themen/notfallversorgung-in-deutschland/empfehlungen-der-dgina-und-divi-zur-personalqualifikation-und-zur-struktur-von-integrierten-notfallzentren
https://www.divi.de/pressemeldungen-nach-themen/notfallversorgung-in-deutschland/empfehlungen-der-dgina-und-divi-zur-personalqualifikation-und-zur-struktur-von-integrierten-notfallzentren
https://www.divi.de/pressemeldungen-nach-themen/notfallversorgung-in-deutschland/empfehlungen-der-dgina-und-divi-zur-personalqualifikation-und-zur-struktur-von-integrierten-notfallzentren
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/Notfallversorgung_RefE_SN_BAEK_07022020-final.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/Notfallversorgung_RefE_SN_BAEK_07022020-final.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/Notfallversorgung_RefE_SN_BAEK_07022020-final.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/Notfallversorgung_RefE_SN_BAEK_07022020-final.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.3_Politik/Stellungnahmen/2020-02-10_DKG-Stellungnahme_Referentenentwurf_Gesetz_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.3_Politik/Stellungnahmen/2020-02-10_DKG-Stellungnahme_Referentenentwurf_Gesetz_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.3_Politik/Stellungnahmen/2020-02-10_DKG-Stellungnahme_Referentenentwurf_Gesetz_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.3_Politik/Stellungnahmen/2020-02-10_DKG-Stellungnahme_Referentenentwurf_Gesetz_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/KBV-Stellungnahme_Referentenentwurf_Notfallreform.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/KBV-Stellungnahme_Referentenentwurf_Notfallreform.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/KBV-Stellungnahme_Referentenentwurf_Notfallreform.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Stellungnahmen_WP19/Notfallversorgung/DGHNO-KHC_zu_RefEntw_Notfallversorgung_7-2-20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Stellungnahmen_WP19/Notfallversorgung/DGHNO-KHC_zu_RefEntw_Notfallversorgung_7-2-20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Stellungnahmen_WP19/Notfallversorgung/DGHNO-KHC_zu_RefEntw_Notfallversorgung_7-2-20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Stellungnahmen_WP19/Notfallversorgung/DGHNO-KHC_zu_RefEntw_Notfallversorgung_7-2-20.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/eine-umsetzbare-reform-der-notfallversorgung-all
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/eine-umsetzbare-reform-der-notfallversorgung-all
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/neuordnung-notfallversorgung-all
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/neuordnung-notfallversorgung-all
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/Vierte_Stellungnahme_Regierungskommission_Notfall_ILS_und_INZ.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/Vierte_Stellungnahme_Regierungskommission_Notfall_ILS_und_INZ.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/Vierte_Stellungnahme_Regierungskommission_Notfall_ILS_und_INZ.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.g-ba.de/beschluesse/6078/


[14] G-BA. Innovationsfonds. Versorgungsforschungsprojekt erprobte er-
folgreich webbasiertes Ersteinschätzungstool SmED in der ambulanten
Notfallversorgung, Pressemeitteilung. 19.01.2024. https://www.g-ba.
de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1161/

[15] G-BA. DEMAND – Implementierung einer standardisierten Ersteinschät-
zung als Basis eines Demand Managements in der ambulanten Notfall-
versorgung, Projektbeschreibung. 2024. https://innovationsfonds.g-ba.
de/projekte/versorgungsforschung/demand-implementierung-einer-
standardisierten-ersteinschaetzung-als-basis-eines-demand-manage
ments-in-der-ambulanten-notfallversorgung.136

[16] Lau T. Urteil zu Poolärzten sorgt weiter für Probleme in der Versorgung.
Ärzteblatt, Deutsches. 2023. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/
146871/Urteil-zu-Poolaerzten-sorgt-weiter-fuer-Probleme-in-der-Ver
sorgung; https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/146823

[17] Bundessozialgericht. „Pool-Arzt“ im vertragszahnärztlichen Notdienst
nicht automatisch selbstständig. 2023. https://www.bsg.bund.de/Sha
redDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/2023_35.html

[18] Bundesgesundheitsministerium. Eckpunkte Reform der Notfallversor-
gung. 2024. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/filead
min/Dateien/3_Downloads/N/Notfallversorgung/Eckpunkte_Notfallre
form_16.01.2024.pdf

[19] KBV. Marburger Bund, SpiFa, Hausärzteverband, Berufsverband der Kin-
der- und Jugendärzte. Stellungnahme zum Eckpunktepapier zur Notfall-
versorgung. 2024. https://www.kbv.de/media/sp/2024–01–
15_KBV_Stellungnahme_Akut-_und_Notfallversorgung.pdf; https://spi
fa.de/thesenpapier-reform-notfallversorgung/

[20] Umgelter A, Weismüller T, Dasdelen S et al. Geplante Aufnahmen versus
Notfallaufnahmen: Versorgungsbedarf, Liegezeiten, Erlöse. Deutsches
Ärzteblatt 2024; 121: 230–231

[21] Lochbaum R, Tewes S, Hoffmann TK et al. Typical emergencies in otor-
hinolaryngology-a monocentric analysis of the seasonal course. HNO
2022; 70: 601–608. doi:10.1007/s00106-022-01185-7

[22] Bessert B, Oltrogge-Abiry JH, Peters PS et al. Verzahnung einer Notauf-
nahme mit einer allgemeinmedizinischen Notfallpraxis, Eine Prä-Post-
Vergleichsstudie. Dtsch Artzebl 2023; 120: 491–498. https://www.aerz
teblatt.de/pdf/120/29/m491.pdf

[23] Issing PR, Atie H. Study on outpatient utilization of an ENT-clinic in a ru-
ral region: elective patients. HNO 2018; 66: 693–697. doi:10.1007/
s00106-018-0551-0

[24] Issing PR, Spreng M, Atie H. Prospective Study of the Health Care Utili-
zation of a Clinic by Outpatients in a Rural Region. Laryngorhinootologie
2017; 96: 225–229. doi:10.1055/s-0042-114991

[25] Lee JH, Kim SJ. Characteristics and outcomes of emergency department
patients with a foreign body that entered through the ear, nose or
mouth: a 10-year retrospective analysis. J Laryngol Otol 2021; 2021: 1–
7. doi:10.1017/S0022215121002747

[26] Schlicht L, Guntinas-Lichius O. The significance of the emergency de-
partment of the Jena ENT Clinic in outpatient health care. HNO 2012; 60:
618–621. doi:10.1007/s00106-011-2461-2

[27] van Bremen T, Glien A, Graff I et al. Interdisciplinary emergency depart-
ments : first experiences from the ENT and head and neck perspective.
HNO 2012; 60: 1060–1066. doi:10.1007/s00106-012-2634-7

[28] Bulut OC, Pilz M, Beisel SM et al. Analysis of ENT emergency patients
during the COVID-19 pandemic in Germany. HNO 2022; 70: 133–139.
doi:10.1007/s00106-021-01121-1

[29] Campagnoli M, Cerasuolo M, Renna M et al. ENT Referral From Emer-
gency Department During COVID-19: A Single-Center Experience. Ear
Nose Throat J 2023; 102: NP95–NP98. doi:10.1177/
0145561320984560

[30] Carre F, Leboulanger N, Thierry B et al. Impact of COVID-19 lockdown on
a tertiary center pediatric otolaryngology emergency department. Eur J
Pediatr 2022; 181: 647–652. doi:10.1007/s00431-021-04236-3

[31] Chaves ALF, Castro AF, Marta GN et al. Emergency changes in interna-
tional guidelines on treatment for head and neck cancer patients during
the COVID-19 pandemic. Oral Oncol 2020; 107: 104734. doi:10.1016/
j.oraloncology.2020.104734

[32] Elli F, Turri-Zanoni M, Arosio AD et al. Changes in the use of Otorhinola-
ryngology Emergency Department during the COVID-19 pandemic: re-
port from Lombardy, Italy. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020; 277: 3525–
3528. doi:10.1007/s00405-020-06119-z

[33] Patel VM, Kominsky E, Tham T et al. The impact of the COVID-19 pan-
demic on otolaryngologic emergency department visits at two major
NYC hospital systems. Am J Otolaryngol 2021; 42: 103123. doi:10.1016/
j.amjoto.2021.103123

[34] Sapountzi M, Sideris G, Boumpa E et al. Variation in volumes and cha-
racteristics of ENT emergency visits during COVID-19 pandemic. Where
are the patients? Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed) 2021; 73: 56–60.
doi:10.1016/j.otorri.2020.11.010

[35] Sapountzi M, Sideris G, Boumpa E et al. Variation in volumes and cha-
racteristics of ENT emergency visits during COVID-19 pandemic. Where
are the patients? Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed) 2022; 73: 56–60.
doi:10.1016/j.otoeng.2020.11.004

[36] Kucheria A, Bastianpillai J, Khan S et al. An Induction Programme Used to
Improve Confidence General Practitioner Trainees in Managing Hospital
Ear, Nose and Throat Emergency Presentations. Adv Med Educ Pract
2021; 12: 1285–1291. doi:10.2147/AMEP.S329159

[37] Eich CBea. S2k-Leitlinie Fremdkörperaspiration und Fremdkörperinges-
tion, interdisziplinäre Versorgung von Kindern. 2015. https://register.
awmf.org/de/leitlinien/detail/001–031

[38] Ugur C, Yuksel F. Analysis of Ear Nose Throat Consultations Requested
From the Pediatric Emergency Service in a Tertiary Hospital. Pediatr
Emerg Care 2023; 39: 342–346. doi:10.1097/PEC.0000000000002911

[39] Weksler CW, Heiman E, Weiser G. Removal of external auditory canal
foreign bodies in the pediatric emergency department – A retrospective
comparison study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2022; 160: 111247.
doi:10.1016/j.ijporl.2022.111247

[40] Bidlingmaier C, Olivieri M, Stelter K et al. Postoperative bleeding in pae-
diatric ENT surgery. First results of the German ESPED trial. Hamosta-
seologie 2010; 30 (Suppl. 1): S108–S111. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/21042683

[41] Weigel K, Volk GF, Muller A et al. One Year Treatment of Nose Bleeding in
the ENT Emergency Departments of East Thuringia. Laryngorhinootolo-
gie 2016; 95: 837–842. doi:10.1055/s-0042-111013

[42] Mughal Z, Seigel J, Basu S. Senior triaging of ENT emergency clinic re-
ferrals alleviates pressures on the outpatient department. Ann R Coll
Surg Engl 2022; 104: 117–120. doi:10.1308/rcsann.2021.0068

[43] Papadopoulos N, Prokopakis EP, Karatzanis AD et al. Features of ENT
Cases in the Emergency Department of a Tertiary Hospital in Greece: A
Prospectively Driven Data Collection Study. Healthcare (Basel) 2023; 11.
doi:10.3390/healthcare11131943

[44] Taufique Z, Timen M, Swartz JL et al. Adherence to Subspecialty Guide-
lines in the Emergency Department. Laryngoscope 2021; 131: 1266–
1270. doi:10.1002/lary.29202

[45] Brown JJ, May A, Crabtree R et al. Alert Cards to improve awareness of an
otological emergency. BMJ Open Qual 2021; 10. doi:10.1136/bmjoq-
2019-000906

[46] de Cates C, Swords C, Kenyon O et al. Validating a Simulated Emergency
Course for Nurses Working in ENT. Ann Otol Rhinol Laryngol 2023; 132:
394–402. doi:10.1177/00034894221090693

[47] Comolli L, Goeldlin M, Gaschen J et al. Dizziness and vertigo in a tertiary
ENT emergency department. HNO 2020; 68: 763–772. doi:10.1007/
s00106-020-00857-6

[48] Lohler J, Esser D, Wollenberg B et al. Management of acute vertigo and
dizziness : Patients in emergency departments in Germany. HNO 2018;
66: 472–479. doi:10.1007/s00106-018-0495-4

584 Hoffmann TK et al. Stellungnahme der Wissenschaftlichen… Laryngo-Rhino-Otol 2024; 103: 578–585 | © 2024. Thieme. All rights reserved.

Leitlinien und Empfehlungen

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.

https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1161/
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1161/
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/demand-implementierung-einer-standardisierten-ersteinschaetzung-als-basis-eines-demand-managements-in-der-ambulanten-notfallversorgung.136
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/demand-implementierung-einer-standardisierten-ersteinschaetzung-als-basis-eines-demand-managements-in-der-ambulanten-notfallversorgung.136
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/demand-implementierung-einer-standardisierten-ersteinschaetzung-als-basis-eines-demand-managements-in-der-ambulanten-notfallversorgung.136
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/demand-implementierung-einer-standardisierten-ersteinschaetzung-als-basis-eines-demand-managements-in-der-ambulanten-notfallversorgung.136
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/146871/Urteil-zu-Poolaerzten-sorgt-weiter-fuer-Probleme-in-der-Versorgung;%20https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/146823
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/146871/Urteil-zu-Poolaerzten-sorgt-weiter-fuer-Probleme-in-der-Versorgung;%20https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/146823
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/146871/Urteil-zu-Poolaerzten-sorgt-weiter-fuer-Probleme-in-der-Versorgung;%20https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/146823
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/2023_35.html
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/2023_35.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Notfallversorgung/Eckpunkte_Notfallreform_16.01.2024.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Notfallversorgung/Eckpunkte_Notfallreform_16.01.2024.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Notfallversorgung/Eckpunkte_Notfallreform_16.01.2024.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/2024-01-15_KBV_Stellungnahme_Akut-_und_Notfallversorgung.pdf;%20https://spifa.de/thesenpapier-reform-notfallversorgung/
https://www.kbv.de/media/sp/2024-01-15_KBV_Stellungnahme_Akut-_und_Notfallversorgung.pdf;%20https://spifa.de/thesenpapier-reform-notfallversorgung/
https://www.kbv.de/media/sp/2024-01-15_KBV_Stellungnahme_Akut-_und_Notfallversorgung.pdf;%20https://spifa.de/thesenpapier-reform-notfallversorgung/
https://www.aerzteblatt.de/pdf/120/29/m491.pdf
https://www.aerzteblatt.de/pdf/120/29/m491.pdf
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/001-031
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/001-031
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21042683
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21042683


[49] Schaeffer D, Berens EM, Vogt D et al. Health Literacy in Germany. Dtsch
Arztebl International 2021; 118: 723–729. https://www.aerzteblatt.de/
int/article.asp?id=221711

[50] Bolz M, Streppel M, Guntinas-Lichius O. The impact of a university ENT
emergency centre for the ambulatory care of ENT emergency patients.
Laryngorhinootologie 2011; 90: 17–22. doi:10.1055/s-0030-1267224

[51] Krafft E, Kaulitz S, Voelker J et al. Ersteinschätzung HNO-spezifischer
Notfälle – eine Machbarkeitsstudie. HNO 2024. doi:10.1007/s00106-
024-01434-x

[52] KBV. Kassenärztliche Bundesvereinigung. Vereinbarung von Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen nach §135 Abs.2 SGB V zum ambulanten Ope-
rieren (Qualitätssicherungsvereinbarung ambulantes Operieren).
28.11.2011. https://www.kbv.de/media/sp/AOP.pdf

[53] Kurz C. Reformierung der Notfallversorgung: Vorschläge zur Entlastung.
Dtsch Arztebl International 2023; 120: A-323–A-324. https://www.aerz
teblatt.de/int/article.asp?id=229993

585Hoffmann TK et al. Stellungnahme der Wissenschaftlichen… Laryngo-Rhino-Otol 2024; 103: 578–585 | © 2024. Thieme. All rights reserved.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.

https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=221711
https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=221711
https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=221711
https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=221711
https://www.kbv.de/media/sp/AOP.pdf
https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=229993
https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=229993
https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=229993
https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=229993

